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■JROJfKRTEPAPIXR* DER bühdhlJü© er-arbeitsgruppe zur Vorbereitung 

i)RS VORGESEHENEN BIUXmGSPOU?TISCHKN SPITZKHGESPRÄCHS 1993 1

Der Standort Deutschland muß auch in den Bereichen Bildung und 

Ausbildung sowie Wissenschaft und Forschung gesichert werden, 

damit die gestiegenen Anforderungen im wiedervereinigten 

Deutschland und im zusammenwachsenden Europa erfüllt und wich

tige Zukunft sauf gaben nicht zuletzt im Hinblick auf den sich 

verschärfenden weltweiten Wettbewerb gelöst werden können. Da

bei stellt sich die Aufgabe, Hochschule und Forschung im Zu

sammenhang mit dem gesamten Bildungs- und Qualifizierungssy

stem daraufhin zu überprüfen, wie durch strukturverbessernde 

Maßnahmen und Beseitigung finanzieller Engpässe Funktionsdefi

zite überwunden werden können und absehbaren Entwicklungen in 

Wirtschaft und Gesellschaft besser entsprochen wird.

2. Das Universitätsstudium muß reformiert und vor allem auf eine 

Studienzeit von real vier bis fünf Jahren verkürzt werden. Das 

theoriebezogene, berufsqualifizierende Studium muß entspre

chend den Vorschlägen von Hochschulrektorenkonferenz und Wis

senschaftsrat wieder so ausgestaltetr werden, daß ein Abschluß
V

in diesem Zeitrahmen erreicht werden kann. Davon deutlich zu 

unterscheiden ist die Ausbildung des wissenschaftlichen Nach

wuchses für Tätigkeiten in Forschung und Wissenschaft.

3. Das Hochschulsysteo bedarf angesichts einer langfristig hohen 

Studiennachfrage und eines ebenfalls hohen Bedarfs an 

Hochschulabsolventen eines weiteren Ausbaus, der - neben einer 

Konsolidierung des Universitätsbereichs - schwerpunktmäßig bei 

den Fachhochschulen erfolgen muß. Künftig soll der Anteil der 

Studienanfänger an Fachhochschulen deutlich gesteigert werden.

1 zu dtaei ßi&ws&t svUcheu Stad imd Ltafero betUtes, sind kursiv 9*2nx±t.
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- zu A. I. 2.1.4.:

Streichung des Relativsatzes in § 44 AL_. 1 Hr.. 2 HRG 

("pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrungen in der . 

Lehre oder Ausbildung nachgewiesen wird"), der eine reine Unter

stellung enthält, durch die das Kriterium "pädagogische Eignung" 

entwertet wird.

f

— ZU A. X. 2.2.4. ^

Neufonnulierung des § 16 Abs. 3 HRG: "(3) 1Die Prüfungsordnung be

stimmt die Regelstudienzeit (§10 Abs. 2 bis 4). 3Sie legt Fristen 

für die Meldung zur Prüfung und deren Wiederholung sowie Bearbei

tungszeiten für die Anfertigung schriftlicher Prüfungsarbeiten 

fest. 3Die Rechtsfolgen im Falle einer von dem Studierenden zu 

vertretenden Überschreitung der Fristen regelt das Landes

recht. ̂ Prüfungsanf orderungen und -verfahren sind so zu gestalten, 

daß die Abschlußprüfung innerhalb der Regelstudien2eit abgelegt 

werden kann. ® Für staatliche Prüfungen, durch die ein Studiengang 

oder ein Studienabechnitt abgeschlossen wird, gelten die Sätze 1 

bis 4 entsprechend."

- zu A. I. 2.3.: \ ■ •

Die angestrebte stärkere Beteiligung der Hochschulen könnte zum
> ■

einen durch die Einführung des bisher ndr im Besonderen Auswahl

verfahren vorgesehenen Auswahlgesprächs 4(^ 33 Abs. 2 Hr. 2 b  HRG)^ 

auch im Allgemeinen Auswahlverfahren verwirklicht werden. Die nach 

Abzug der Vorabquoten verbleibenden Studienplätze würden danach 

überwiegend nach dem Grad der Qualifikation

("Abiturdurchschnittsnote"), im übrigen - in einem von den Ländern 

festzulegenden Verhältnis - nach dem Ergebnis des Auswahlge— 

spräches und nach der Wartezeit vergeben. - Ein darüber noch hin- 

ausgehendes Modell zur Beteiligung, der Hochschulen an der 

Studienplatzvergabe könnte wie folgt ausgestaltet werden: Im All

gemeinen Auswahlverfahren wird neu und im Besonderen Auswahl

verfahren wird an Stelle des bisherigen Auswahlgespräches ein 

differenziertes Auswahlverfahren eingeführt, das sich an dem in



4. AU*f absehbare Zeit haben im Bildungswesen und in der Forschung 

Maßnahmen der Sanierung und des Ausbaus in den neuen Lindern 

mit Schwerpunkt bei den Hochschulen und außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen Priorität.

5. Das duale System der beruflichen Bildung ist erfolgreich. Es . 

muß aber hinsichtlich erreichbarer Beschäftigungspositionen, 

Durchlässigkeit zu anderen Ausbildungswegen und Aufstiegsmög

lichkeiten zu einer attraktiven Alternative zum Hochschulstu

dium ausgestaltet werden, damit den unterschiedlichen Interes

sen und Begabungen junger Menschen und auch den Anforderungen 

des Beschäftigungssystems besser Rechnung getragen werden 

kann.

6. Das Forschungssystem in Deutschland hat sich national und 

international bewährt. Es muß durch gemeinsame Anstrengungen 

von Bund und Ländern leistungsfähig erhalten und für den künf

tigen Bedarf weiterentwickelt werden. Hochschulen, 

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Wirtschaft müs

sen noch enger Zusammenarbeiten. Die Ergebnisse der Grund

lagenforschung und der angewandten Forschung müssen rascher 

für Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar gemacht werden. Die 

europäische Zusammenarbeit in der Forschung muß gestärkt wer

den.

7. Bund und Länder tragen aufgrund der verfassungsrechtlichen

Kompetenzverteilung gemeinsame Verantwortung für Hochschule 

und Forschung sowie - zusammen mit den Sozialpartnern - für 

die duale Berufsausbildung. ,
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dem Entwurf einer 4. HRG-Novelle der Bundesregierung (BT-Drs. 

11/8167) vorgeschlagenen Auswahlverfahren orientieren könnte.

- zu A. V. 1.:

Ergänzung des § 12 HRG um einen Abs. 3 (neu): "Die Hochschulen 

berichten regelmäßig über die Lehrtätigkeit an der Hochschule." - 

Aus Sicht des Bundes könnte statt dessen in einem neuen § 12 a HRG 

zusammenhängend geregelt werden: "Lehrevaluation 2 Die Hochschu

len führen regelmäßig eine Evaluation ihres Lehrangebotes und der 

Ergebnisse von Lehre und Studium durch. 2 Sie unterrichten hier

über durch Vorlage von Lehr berichten. 2 Die Studierenden der Hoch

schule sind bei der Evaluation zu beteiligen. 4 Die Hochschulen 

wirken an einer hochschulübergreifenden Evaluation mit."

•* zu A. V. 3.:

Neufassung von $ 3 Abs. 2 S. 2 HRG (neu): "Beschlüsse und Anord

nungen der zuständigen Hochschulorgane in Fragen der Lehre sind 

insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation des Lehrbe

triebes und auf die Aufstellung und Einhaltung von Studien- und 

Prüfungsordnungen beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von 

Satz 1 nicht beeinträchtigen."

2. Neufassung von § 43 Abs. 2 S. 2 HRG (neu): "Sie sind im Rahmen 

der für ihr Dienstverhältnis geltenden^Regelungen an die zur Si

cherstellung des Lehrangebots gefaßten Beschlüsse und Anordnungen 

der Hochschulorgane (I 12 Abs. 2) gebunden."

- zu B. 2.:

Anfügung eines neuen Satzes 2 an § 27 Abs. 2 HRG: "(2)* Der Nach

weis nach Absatz 1 Satz 1 wird für den Zugang zu einem Studium, 

das zu dem ersten berufsqualifizierenden Abschluß führt, grund-" 

sätzlich durch den erfolgreichen Abschluß einer auf das Studium 

vorbereitenden Schulbildung erbracht.2 Kr kann auch unter 

Berücksichtigung von Qualifikationen der beruflichen Bildung er

bracht werden
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VORSCHLÄGE DES BORDES ZOR NOVELLIERUNG DES HOCHSCHULRAHXENSETZES

** XV. A • I« 1*2* •

1. Neufassung von S 10 Abs. 4 HRG: wl Die Regelstudienzeit bis zun 

ersten berufsgualifizierenden Abschluß beträgt bei 

Fachhochschulstudiengängen einschließlich praktischer Studien

zeiten vier Jahre. 2 In übrigen beträgt die Regelstudienzeit 

viereinhalb Jahre? darüber hinausgehende Regelstudienzeiten dürfen 

nur in besonders begründeten Ausnahmefällen festgesetzt werden. 3 

In geeigneten Fachrichtungen sind Studiengänge einzurichten, die 

in kürzerer Zeit zu einen ersten berufsqualifizierenden Abschluß 

führen."

2. Änderung von § 16 Abs. 3 Satz 3 HRG: "Prüfungsanforderungen und 

-verfahren sind so zu gestalten, daß die Abschlußprüfung innerhalb 

der Regelstudienzeit abgelegt werden kann."

- zu A. I. 1.5.: *
*'• »

vgl. hierzu die vorgeschlagene Regelung Unter A. I. 2.2.4.

- zuA. I. 2.1.2. (7. Spiegelstrich):

Die bestehende Regelung des S 46 HRG wird wie folgt neugefaßt: ' 

"Die Professoren werden, soweit sie in das Beamtenverhältnis beru

fen werden, zu Beamten auf Lebenszeit oder auf Zeit ernannt." 

Streichung des 2. Halbsatzes von § 46 KRG und von § 50 Abs. 1 Satz 

2 HRG. Dadurch wird das Gewollte - obligatorische Probezeit für 

beamtete Professoren auf Lebenszeit - erreicht, da dann 5 6 Abs. 1 

BRRG Anwendung findet.
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A. Jfeßnafcmen Im  gochaobulbarmlch

I. Studienstrukturrefor*

1* Zügige Realisierung der Studienstrukturrefom an den 

Universitäten in Übereinstimmung mit den Vorschlägen 

von Wissenschaftsrat und Hochschulrektorenkonferenz

1.1 Differenzierung an ÜniversitÄten zwischen .

theoriebezogenem, berufsqualifizierendem Studium 

und

- Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses für 

Tätigkeiten in Forschung und Wissenschaft? neben der 

Promotion in klassischer Form Schwerpunktsetzung zugun

sten eines weiteren Ausbaus der Graduiertenkollegs.

Zuständig: Bund, Länder« Hochschulen 
Art der Maßnahme:
a) Landeshochschulgesetze,. Studien- und 
Prüfungsordnungen
b> Fortführung bestehender und Errichtung 
zusätzlicher Graduiertenkollegs unter Be- 
rücksichtigung von Erfolgen bei der. . 
Studienstrukturreform 
Zeitrahmen:
a) 1993 bis 1995
b) 1994 bis 2005

1.2 Festlegung der Regelstudienaeiten einschließlich Pra- 

xissemestern/-phasen und Prtfftjmgen, und zwar:

i

an Universitäten in den Fächergruppen:

a) Geistes- und Gesellschaftswissenschaften

höchstens 9 Semester,

b) Naturwissenschaften 2 höchstens 9 Semester,

c) Ingenieurwissenschaften

höchstens 10 Semester;

- an Gesamthochschulen:

D I -  Studiengänge höchstens 8 Semester;

2  Biologie uod Physik b6dsUns 10 festster.
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an Pädagogischen Hochschulen (Ausbildung der Grund- 

und Hauptschullehrer) höchstens 7 Semester;

an Fachhochschulen höchstens 8 Semester.

Zuständig: Bund, Länder, Hochschnlan 
Art dar Maßnahme: N
a) Sochschulraliaeiigaset^ LÄndeahochschulge-* 
setze
b) Prüfung der Vereinbarung der Länder Über die 
Koordinierung der Ordnung von Studiiia und Prüfun^ 
gen gemäß § 9 HRG vom 28*02*1988 •
Zeitrahmen:. 1993 bis 1994

1.3 Festlegung stukturell-quantitatiyer Eckverte

(Regelstudienzeit, Semesterwochenstundenvolumina, Prü- 

fungsvor- und Prüfungsleistungen, verbindliche Zwi

schenprüfungen, Prüfungsdauer) mit dem Ziel, das Stu

dium bis.zum berufsqualifizierenden Abschluß inhaltlich 

zu entfrächten und in der jeweiligen Regelstudienzeit 

studierbar zu machen; Senkung des Semesterwochenstun

denvolumens durch Festlegung von.Obergrenzen.

Zuständig: Länder, Hochschulen 
Art dar Maßnahme: Landeshochschulgesetze, : 
Prüfungsordnungen 
Zeitr&hmen: 1993 bis 1995 ’

1.3.1 Erlaß von Studienordnungeo,' die den Studierenden dij 

notwendige Orientierung geben. "

Zuständig: Länder, Hochschulen
Art dar Maßnahme: Erlaß von Studianordnungan
Zeitrahmen: 1994 bis 1995

1.3’.2 Verbesserte Abstimmung der Studien- auf die Prü

fungsordnungen in Inhalten und Anforderungen? 

Straffen der Studien- und Prüfungsabläufe. 3

3  Soweit hier uad ii folgeren riimenrecatlicbe Rweiuuoea tob hmdesseit* Torgescblajeu werden, wird jeweils 
iöf Anlage 1 wviesen. - Die Mehrbeit der linder hält niaeartcfUicbe ivplwqen rar der Stadi-
— trofctarrtfon Hiebt für erforderlich.



35 -

Dabei handelt es sich ua die Vereinbarungen ’

- uJber ein gemeinsames Hochschulsonderprogramm (I) vom 

10.3.1989;

- über die gemeinsame Förderung von Graduiertenkollegs vom

21.12.1989, '•

- zum Studentenwohnraumbau vom 21.12.1989 und 

13.8./8.11.1990,

- über ein gemeinsames HochschulsonderProgramm (II) in 

Verbindung mit einer Vereinbarung über die Entlastung der 

Lander auf dem Gebiet der Forschungsförderung vom 

2.10.1990 und

- über ein gemeinsames Erneuerungsprogramm für Hochschule

und Forschung in den neuen Ländern vom 11.7.1991, 

revidiert am 9.7.1992. ]

Die genannten Vereinbarungen umfassen ein Gesamtvolumen an zu

sätzlich bereitgestellten Bundesmitteln in Höhe von ca. 6 Hrd. 

DH. Darüber hinaus hat der Bund den gestiegenen Bildungsausga

ben der Länder in der Vergangenheit insbesondere durch eine 

Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer Rechnung getra

gen.

Mit dem Föderalen Konsolidierungsprogramm ist eine klare Fi-- 

nanzverteilung zwischen den neuen Ländern, alten Ländern und 

dem Bund vereinbart. Vor dem Hintergrund der schwierigen öko

nomischen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen ist die 

Finanzierung des Hochschul- und ForschungsSystems in absehba

rer Zeit nicht durch eine weitere Änderung der Finanz

verteilung zwischen Bund und Länderzr zu erreichen. Nach Verab

schiedung des Föderalen Konsolidierungsprogramms, das für den 

mittelfristigen Zeitraum eine Neuordnung der Bund-Länder-Fl- 

nanzbeziehungen darstellt, Jcomaen aus der Sicht des Bundes Ab

weichungen von den darin enthaltenen Grundannahmen und Verein

barungen nicht in Betracht. Dies gilt auch für die auf einen 

Sonderfinanzausgleich hinauslaufenden Forderungen der Länder. 

Der Bund lehnt deshalb Änderungen geltender Finanzierungs— 

Schlüssel• bei gemeinschaftlich finanzierten Aufgaben ab.

Auf dem Hintergrund der insgesamt hohen Belastung der öffent- 

liehen Haushalte und des äußerst knappen Finanzrahmens müssen 

auch in den Aufgabenbereichen Bildung und Forschung ständig
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3.

können die Länder in die Lage versetzt werden, die kostenwirk

samen Teile der hier vorgesehenen Maßnahmen ganz oder teil

weise umzusetzen• .

Zwar ste/ien die zum Föderalen Konsoiidierungsprogramm gefaßten 

Beschlüsse von Bund und Ländern einer Verbesserung der ori

ginären Finanzausstattung der Länder zugunsten der Bil

dung s Finanzierung entgegen. Die Länder halten es aber für not

wendig und gerechtfertigt, daß sich der Bund im Rahmen der 

verfassungsrechtlichen Möglichkeiten tin der gemeinsamen Finan

zierung von Wissenschaft und Forschung stärker engagiert . ĵjjj

Hierfür kommen aus Ländersicht

- eine Veränderung des Finanzierungsschlüssels zugunsten 

der Länder bei der Ausbildungsförderung 19,

eine Bereitstellung zusätzlicher Bundesmittel für die 

Einrichtung von Graduiertenkollegs, ggf. Veränderung des 

Finanzierungsschlüssels zugunsten der Länder, 

eine Fortschreibung des Hochschulsonderprogramms T und 

des ErneuerungSProgramms für Hochschule und Forschung in 

den neuen Ländern bis zum Jahr 2000,

eine Unterstützung der Länder bei der Studienstrukturre- 

. form und zur Erweiterung des Fächerspektrums der Fach

hochschulen durch eine Vereinbarung nach Art. 91 b GG 20 ,

- eine Erweiterung des ModellversuchsProgramms,

eine Fortsetzung des gemeinsamen Programms zur Förderung 

. des studentischen Wohnraumbaus und 

die Bereitstellung zusätzlicher Projektzdttel des Bundes 

für die Hochschulforschung ' mm
in Betracht. \ •

Der Bund weist darauf hin, daß er seit 1977 seinen Anteil an 

den Bildungsausgaben im Hochschulbereich - ebenso wie die Län

der - bis 1991 mehr als verdoppelt hat• Darin kommt u. a. das 

erhöhte Engagement des Bundes im Hochschulbereich durch meh

rere Sond er Programme zum Ausdruck, die er zur Verbesserung der 

Lage der Hochschulen angeregt und gemeinsam mit den Ländern .... 

durchcesetzt hat.

19 Jacö JLuffassuaa einiger Unoer ü»e aucs eine veruaens» aDöersr Sdüüssei yon 91 b * riauxienooec in 
Betracot.
20  Vorbeialt yoa Bayern gegen aeue 91 b -  Vereinbarung.
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Zuständig: Länder, Hochschulen 
Art der Maßnahme: Prüf ungsOrdnungen 
Zeiträumen: 1993 bis 1995

1.4 Ausschluß von mißbräuchlichem Studienfachwechsel durch 

Einschränkung der Zulassung und / oder Erhebung von 

Studiengebühren.

Zuständig; Länder
Art der Maßnahme: Landashpchschulgeset2e 
Zaitrahmen; 1993 bis 1994* . : K

1.5 Diese Grundsätze müssen entsprechend auch für Studien

gänge mit Staatsexamen (Lehrer, Juristen, Human-, Zahn- 

und Tiermediziner, Pharmazeuten sowie Lebensaittelche- 

miker) gelten, insbesondere muß die Regelstudienzeit 

für das Studium der Medizin verkürzt werden-.

Zuständig: Bund, Länder
Art der Maßnahme: Bochschulrahaengasmtz:’;?f,-:'JLhde-*’- 
rang der Approbationsordnungen und einschlägiger 
bundes- und landesrechtlicher ■ Regelungen 
Zeitrahaan: Kurz- bis mittelfristig

1.6 Evaluierung Und ggf. Reduzierung der zahlreichen (969) 

Angebote an Aufbau-, Zusatz- und Ergänzungsstudiengän- 

gen.

Zuständig: Länder, Hochschulen 
Art der Maßnahme: Überprüfungen 
Zaitr ahmen: Mittelfristig

1.7 Bereitstellung von Weiterbildungsstudiengängen und -an- 

geboten mit definierten Zulassungsvoraussetzungen und 

gegen angemessene Gebühren bei Sicherstellung des 

grundständigen Studienangebots. ..

loscdnciic: Länder, Hochscttulan 
j Jjn: der :iaßnanme: Schaffung von Lahrangeboten 
j Zeitrahmen: Langfristig .

i
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2. Maßnahmen zur Verbesserung d*~r Lehre

2.1 Anreize und Sanktionen für Fakultäten/Fachbereiche und

wissenschaftliches Personal zur Gewährleistung der Um

setzung der Studienstrukturrefora:

2.1.1 Kittel Zuweisung nach erfolgs- und qualitätsorien-

tierten Kriterien und unter Berücksichtigung der % 

Umsetzung der Studienstrukturreform; dies gilt auch 

für Graduiertenkollegs.

Zuständig: Länder, Hochschulen 
Art der KaBnahae: Entscheidung im 
Haushaltsvollzug - - 
Zaitrahmen; beginnend 1994 :

2.1.2 Aktualisierung des Dienstrechts für Hochschullehrer 

unter LeistungsgesichtspunXten:

Gewährleistung der Erfüllung des Lehrangebots 

(Erfüllung des Lehrdeputats ad persona*, Regelung 

der Präsenzpflicht); Erbringung des Lehrdeputats 

vordringlich in den nach den Studienordnungen rele-
•y-

vanten Bereichen; ausgefallene Lehrveranstaltungen 

sollen nachgeholt werden. “ y .

Zuständig: Länder, Hochschulen • '' ~ \
Art der Ha&aahae Laindeshochschulgeseferne »|Weri#al- 
tnngsvollzug v- '
Zaitrahaen: Kurzfristig •. ^ ~

Genehmigung von Forschungsfreisesesfeern und von 

Hebentätigkeiten in Abhängigkeit von der Erfüllung

der individuellen Lehrverpflichtung. . ■* -
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JECM StUfeQ. i f f l d  ^ liU B lx ilu r U D Q  :̂ --i

1. Die angestrebten Reformen sind notwendig und zügig umzusetzen. 

Trotz der Reformmaßnahmen entstehen für die gestiegenen Aufga

ben in Bildung, Wissenschaft und Forschung Mehraufwendungen, 

für die Vorsorge zu treffen ist. Hach den Ermittlungen der 

Wissenschaftsressorts von Bund und Ländern führen die in Teil

A. (Hochschule) und C. (Forschung) dargestellten Maßnahmen zu 

Mehrkosten für laufende Ausgaben in Höhe von ca. 4 Hrd. DH 

jährlich, im investiven Bereich bis zum Jahr 2000 zu Mehrko

sten von ca. 12 Mrd. DM für den Hochschulbau, 490 Mio. DM (nur 

bis 1997) für außeruniversit&re Forschungseinrichtungen und 

ca. 5 Mrd. DM für den Studentenwohnraumbau.

Die Kostenzusammenstellung ist im einzelnen in Anlage 2 darge

stellt 18; sie dient der Orientierung für die Bewertung der 

Sachvorschläge und stellt keine Bedarfsrechnung im Sinne von 

Haushalts- und Finanzplanungen dar.

Die Kostenzusammenstellung enthält noch keine Angaben zum Teil

B. (Berufliche Aus- und Weiterbildung)? sie können in Kürze 

errechnet werden.

2. Aus der Sicht der Länder sind diese Mehrkosten, vor allem der 

Aufwend für den laufenden Betrieb der Hochschulen/ von ihnen 

nicht leist bar. Sie halten ein erheblich stärkeres Engagement 

des Bundes in der Bildungsfinanzierung für erforderlich. Dies 

ist gerechtfertigt in Anbetracht der Auseinanderentwicklung 

von Aufgaben ix Bildungsbereich und der Finanzausstattung der 

Länder einerseits sowie im Hinblick auf den im Zeitraum von 

1973 bis 1990 gesunkenen Finanzierungsanteil des Bundes an den 

Bildungsausgaben andererseits. In dem genannten Zeitraum ist 

der Finanzierungsanteil des Bundes an den Bildungsausgaben der 

alten Länder je nach Pewaaetar zwischen 3 b±s 4 Mrd. DM gesun

ken. Die Vertreter der neuen Länder haben den Umfang der Un

terfinanz ieirung im Bildungsbereich ihrer- Länder mit 1 bis 2 

Mrd. DM beziffert. Nur unter der Voraussetzung einer wieder 

stärkeren Beteiligung des Bundes an der Bildungsfinanzierung

18  Die Buj^üader-ArbeitjKjnippe bat ais internes Arbeitspapier Kosteaeriiutemngen xur Kosteniusanenstel- 
Irag erarbeitet, aus denen sieb das Verfahren «ad trgebnis der Kostenenittiu&q ergibt.
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Die Unterschiedlichkeit der Rege .'ingen der Dauer der Schul

zeit bis zum Abitur ist unbefriedigend. - Aus der Sicht des 

Bundes ist die Sicherstellung eines obligatorischen Fächer

kanons zub  Abitur, die Einführung eines Zentralabiturs auf 

Landesebene und eine Festlegung einer zwölfjährigen Schul

zeit bis zum Abitur erforderlich.

Zuständig': Länder
Art der Saßmüme: Änderung des Bamburger Abkom
mens, Überarbeitung der Einheitlichen ~ j 
Prüfungsanforderungen V •
Zeitrahjmn: 1993 bis 1995

Die Länder verweisen hierzu auf den Beschluß und Auftrag 

der Hinisterpräsidentenkonferenz vom 25.3.1993*
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Zuständig: Länder
Art dar Maßnahme: Vervaltongs vollzog 
Xeitrahmen: Kurzfristig

- Berücksichtigung der Leistungen in der Lehre 

bei Bleibeverhandlungen.

Zuständig: Länder
Art der Maßnahme: Verwaltungs voll zog 
Zeitrahmen: Kurzfristig

Flexibilisierung der Lehrverpflichtungen bei 

personellen Wechselbeziehungen mit außeruniversitä

ren Forschungseinrichtungen.

Zuständig: Länder
Art der Maßnahme: Vervaltnngsvullzog 
Zeitrahmen; Kurzfristig

- Ausschöpfen der Regelungsmöglichkeiten der KMK- 

Vereinbarung zur Regellehrverpflichtung und Über

prüfung der Lehrdeputate und Krm&Jigungstat-be- 

stände.

Zuständig: Länder
Art der Maßnahme; Vervaltungsvollzog; ggf. Ände
rung der XXX-Vereinbarung bzv. entsprechender 
1andesrecht!ieher Regelungen 
Xeitrahmen: Kurzfristig t; •

- Einführung zusätzlicher Lehrvergütungsmöglich

keiten in kapazitätsrelevanten Bereichen und in der 

Weiterbildung.

Zuständig: Bund
Art der Maßnahme: Erlaß einer Rechtsverordnung 
geaäß § 50 .BBesG (:nit Xustizsaung des_Bondesrats) 

' 3aitrennen: Iturz- bis uittzlfristig ^

.-rufur.g ,'egeiuncen zur Verbeam-

5 Die Linder geoen davon aus, aaß toauiu*E  Vergütungen für *eiten>udenoe Studien aus de* eflUprecbefloea 
CehihreMuflooefl bestritten veraen.
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tung von Professoren (Beamtenverhältnisse auf Probe 

und vermehrte Schaffung von Zeitbeamtenstellen).

Zuständig: Bund, Länder
Art dar XaBnahme; Bundes- und Landesgeeetza 6 7, ■ 
Haushaltsvollzog ‘
Zeitrahmen: Kurzfristig

2.1.3 Vermehrte Übertragung von nicht unmittelbar for

schungsbezogenen Lehraufgaben an Lehrkräfte für be

sondere Aufgaben.

bei Habilitationen und Berufungsverfahren.

Zuständig: Hochschulen, Sand, Länder 
Art der HaBnahme: Bochschulr&hmangesatz 7 1 
Landeshochschulgesetze, Vervaltungsvollzog 
Zeiträumen: Kurzfristig . . .

2.1.5 Intensivere Hutzung von Fernstudien.

2.2 Einbeziehung der Studierenden

2.2.1 Verbesserung der Studieninformation sowie Studien- 

* und Berufsberatung vor Beginn und in der ersten

Phase des Studiums sowie beim Übergang von der

Zuständig: LänderHochschulen 
Art der XaBnahme: HaushaltsVollzug 
Zeitrahmen: Kurz- bis mittelfristig

2.1.4 Verstärkte Berücksichtigung didaktischer Fähigkeiten

Zuständig: Hochschulen, Bund, Länder
Art dar JlaBnahme: Fernstudienpro^ekte im BLX-
Förderschwerpunkt Fernstudium
Zeitrahman: ab r '

[ocnschule ir. das Berufsleben.

6  siebe kiliaoe 1
7  siebe Anlage 1
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Deutsche Wissenschaftler und Forschungseinrichtungen ein

schließlich der Hochschulen müssen die Forschungsprogramme der 

EG stärker nutzen, um die Zusammenarbeit in der europäischen 

Forschung zu stärken und ihre Forschungsressourcen zu erwei

tern.

Zuständig: Bund, “Länder/ Forschungseinrichtungen 
Art dar Maßnahme: Beratungshilfen und Anreize 
'■ Zaitrahman: Dauer auf gäbe *,,,, ^
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3

Zuständig: Band, Länder, VJissanschaftsrat, BLK 
Art dar Maßnahme: Evaluation, Umsetzung 
Zaitrahmen: Laueraufgabe

. Der Aufbau in den neuen Ländern ist durch die Errichtung von

Instituten der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 

Grundlagenforschung (KPG) und der Fraunhofer-Gesellschaft zur 

Förderung der angewandten Forschung (FhG) fortzuführen. Der 

Investitionsbedarf dieser Institute und der bereits gegründe

ten außeruniversitären Fcrschungseinrichtungen erfordert zu

sätzliche Maßnahmen. Es ist auch dafür Sorge zu tragen, daß 

die neuen Länder nicht auf Dauer Nettozahler im Rahnen der ge

meinsamen Forschungsförderung werden.

Zuständig: Bund, Länder
Art der Maßnahme: Beschlußfassung in den
zuständigen Gremien der BLK; Bereitstellung dar
erforderlichen Haushaltsmittel
Zeitrahmen: Kurz- bis mittelfristig

IV. Internationale Zusammenarbeit

Internationales Zusammenwirken hat die Forschung seit jeher qe- . . . 

prägt. Die enge wissenschaftlich-technische Kooperation i» >usaa- 

menwachsenden Europa und weltweit ist Voraussetzung für einen ho

hen Leistungsstand in Deutschland. Die künftige Zusammenarbeit von 

Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union bedarf 

besonderer Regelungen. * £

1. Bei den Verhandlungen über das Rahmenprogramm Forschung der EG 

ist auf eine stärkere Bündelung der Programme und Kittel auf 

solche forschungsstrategischen Schwerpunktbereiche hinzuwir

ken, die die Möglichkeiten der einzelnen Mitgliedstaaten über

steigend Die europäische Forscnungsrörderung sollte mehr als . 

bisher von der Wissenschaft gestaltet werden. Sie sollte kon

tinuierlich evaluiert werden.

Zuständig: Bund, Lünaar 
j Art der Maßnahme: Zirrwirkung auf EG-Politik 
Zeiträumen: Kurzfristig
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Zuständig: Länder, Bund (auch Ar bei ta Verwaltung), 
Hochschulen
Art der Maßnahme: Verbesserung der Beratungs
dienste
Zeiträumen: Kurz- bis mittelfristig

2.2.2 Einführung von Tutorien in der Verantwortung der 

Hochschulen zur Unterstützung der Studierenden in 

der Organisation des Lernprozesses, insbesondere 

für Studienanfänger.

Zuständig: Länder / Hochschulen • 
Art der Maßnahme: Ausbau von Tutorien 
Zeitrahmen: Kurz- bis mittelfristig

2.2.3 Bundesweite Einführung des freien PrüfungsVersuchs 

in geeigneten Fächern mit Hochschulabschluß- und 

Staatsprüfung,

Inständig; Hochschulen, Länder, Bund 
Art der Maßnahme: Rechtsgrundlage in 
Landeshochschulgesetzen , Änderung der 
Prüfungsordnungen einschließlich staatlicher 
Prüfungsordnungen ("Freiversuch*)  ̂.
Leitrahmen: Kurz- bis mittelfristig

2.2.4 Wenn und soweit durch Umsetzung der Studi-

enstnixturrefona und Schaffung angemessener ' 

Studienbedingungen die Voraussetzungen dafür 

gegeben sind, daß das jeweilige Studium innerhalb 

der Pegelstudienzeit studifert werden kann, muß auch 

von den Studierenden erwartet werden, daß sie sich 

an den Vorgaben für ein zügiges Studium 

orientieren. Die persönlichen Lebensumstände des 

einzelnen (wie z. B. Behinderung*. Geburt/Er2iehung 

eines Kindes, Krankheit) müssen hinsichtlich der 

Einhaltung der Segelstudienzeit Berücksichtigung 

finden. 8

Ta uaraur lunzirjir.tan. ioc' n a  .legeisrudianzeiten 

ainqenaltan werden, kommen folgende Maßnahmen -

8 Ob für •TeUttitstatentefl* besondere Jegeiimgea getroffen witfeo sollen, ist in prüfen.
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teilweise auch i» Verbund - in Betracht:

Festlegung verbindlicher PrüfungsZeitpunkte für 

Zwischen- und Abschlußprüfungen.

Regelung, die vorsient, daß Studierende, die 

sich nach vier Semestern aus von ihnen zu 

vertretenden Gründen nicht zur 

Zwischenprüfung und nach Ablauf der 

Regelstudienzeit nicht zur Diplomprüfung 

gemeldet haben, als geprüft und zua ersten 

Mal durchgexallen gelten? dieä muß für 

Wiederholungsprüfungen entsprechend gelten. ^  

Studiengebühren bei wesentlicher Überschreitung 

der Regeistudienzeit (+ 2 Semester); .bei 

weiterer Überschreitung der Regelstudienzeit 

(+ weitere 2 Semester) Exmatrikulation mit 

Prüfungsanspruch.

Zuständig: Band, Länder, Hochschulen 
Art der Äaßnahae: Sochschulr&h»aag*&etz ' 
Landeshochschulgesetze und Prüfungsordnungen . :/:V.
Zeiträumen: 1993 bis 1995

2.2.5 Berücksichtigung des Studienerfolgs (Studienzeit, 

Mindestnote) bis zua berufsqualifizierenden Ab

schluß bei der Zulassung rur Promotion bxw. zua

GraduiertenXolleg sowie bei der Gewährung von

Promotionsstipendien.

Zuständig: Länder, Hochschulen, FÖrderorgani- 
sationen, Bond *
Art der Maßnahae: Änderung von Promotionaordnun- 
gen, Einbeziehung in Verwaltungsentscheidungen, 
Zulassungsbestimaungen für Graduiertenkollegs ^ 
ZeitraJhaen: Kurz- bis mittelfristig .

2.2.6 Berücksichtigung der Studienzeiten bei Einstellung

von Bewerbern ia öffentlichen Dienst und in der'

Wirtschaft. 9

9 siebe laiege 1
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6. Entwicklung bzv. Umsetzung eines Konzepts für den 

Krewdsprachenunterricht in der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung.

Zuständig: Bund, Länder,* Wirtschaft 
Art der Maßnahme: Änderung von. Ansbildtings- 
Ordnungen und Rahaenlehrplänen sowie von berufli
chen Weiterbildungsregelungsn v/:̂
Zeltrahmen: Kurzfristig

7. Verbesserungen i* Bereich der Berufsschule

7.1 Modernisierung und Ergänzung der sächlichen Ausstattung 

der Berufsschulen in den neuen Ländern.

Zuständig: neue Länder, Kommunen,; Band 
Art der Maßnahme: Hausbaitsaufstellang, 
Sonderprogram»
Zeitrahmen: 1994 bis 2003

7.2 Sicherung des Berufsschul 1 ehreraachwuchses.

Zuständig: Länder
Art der Maßnahme: Prüfung neuer Ausbildungswege, 
Haushaitsvollzug
Zeitrahmen: Kurz- und mittelfristig

7.3 Gewährleistung der Unterrichts Versorgung in der Teil- 
zeitbe rufsschule. .

Zuständig: Länder
Art der Maßnahme: Haushaltsvollzug 
Zeitrahmen: Kurz- und mittelfristig

8. Prüfung des Ausbaus von Berufsakademien und der Schaf

fung von Regelungen zur bundeseinheitlichen Anerkennung 

der Abschlüsse von Berufsakademien 16.

1 6  Urige LAader ordnen die Berti SAtoöetien dei tertiären Bereich :u, :ux Teil unter Gleichstellung der dort 
wiiebenen Atacäiüstt l i t  denen der fKtöoasccuien.
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3. Die Statistiken der Hochschulen und die Kostenrechnung ihrer 

Kliniken sind mit dem Ziel zu verbessern, die für die For

schung bestimmten Mittel gesondert auszuweisen, damit sie 

‘wirksamer eingesetzt werden können.

Zuständig: Länder, Hochschulen
Art der Maßnahme: Erlaß entsprechender Vorschrif
ten, Durchführung von.Projekten der 
Kostenrechnung '
Zeitrahmen: Mittelfristig

III. Außerunivarsitäre Forschungseinrichtungen

Das auf Artikel 91b des Grundgesetzes beruhende System der gemein

samen Forschungsförderung durch Bund und Länder ist Grundlage für 

die inzwischen entstehende einheitliche deutsche Forschungsland

schaff. Bei seiner Fortentwicklung sind auch Gesichtspunkte regio

naler Ausgewogenheit und der Regionalpolitik zu berücksichtigen, 

insbesondere bei Neugründungen.

1. Die notwendige Konzentrierung und Neuorientierung der Aufgaben 

der 16 Großforschungseinrichtungen ist nach forschungsspe

zifischen Prioritäten zügig uazusetzen.

Zuständig: Bund, Länder
Art der Maßnahme: Evaluation, Verwaltungsvollzug 
Xeitrahmen: Kurzfristig^'.

2. Überprüfung der Blauen Liste

2.1 Struktur und Umfang der Blauen Liste sind zu überprüfen, um 

einen wirksamen Einsatz der Forschungsmittel zu gewährleisten.

Zuständig: Bund, Länder, Missenschaftsrat, BLK 
Art der Maßnathme: Evaluation, Umsetzung 
Zeiträumen: kurzfristig

2*^ Die rund 80 Einrichtungen der Blauen Liste sind auch einzeln 

in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.
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4. Evaluation

Eine ins ti tut ionen über greif ende "njtachtung der wichtigsten

Forschungsfelder durch den Wissenschaftsrat ist notwendig, um 

die StruXturen auf die künftigen Schwerpunkte aüszurichten und 

um die knappen Ressourcen auf die jeweils geeignetsten 

Forschungseinrichtungen zu konzentrieren. Ggf. sind For

schungseinrichtungen oder Teile von ihnen zu schließen.

Zuständig: Bund/ Länder
Art dar HaBnahme: Einbringung in das Arbeitspro
gram». des Wissenschaftsrats 
teitrahmen: ab 1994

IX. Hochschulforschung

Die im Teil A. vorgesehenen Maßnahmen sind auch dazu bestimmt, die 

personelle und finanzielle Grundausstattung der Hochschulen für 

die Forschung deutlich zu verbessern und ihre Effizienz zu stei

gern. Dies ermöglicht es dem Bund, seine Drittmittelforschung in 

den Hochschulen zu stärken.

1.

2 .

Die Ausstattung der Hochschulen für die Forschung ist in ange

messenen Abständen nach der Qualität der Forschungsleistungen

und im Wettbewerb neu zu bemessen, um Spitzenforschung und die 

Erschließung innovativer Forschungsfelder zu stärken.

Zuständig; Länder, Hochschulen > 
Art der Maßnahme: Haushaltsvollzug 
Zeitrahmen: Daueraufgabe

Die vom Bund auch künftig initiativ und in^Absprache mit den 

Ländern zu fördernden neuen Forschungsrichtungen in den Hoch

schulen sollen nach Ablauf der Anschubphase bei entsprechender

Eignung in die Grundfinanzierung übernommen werden.

;uatänctg: Unaar, Jocn3cnuian
Irt der Jtadnanae: derertstaiiuna entsprechender 
3ausnalt3mrttel in der Grundausstattung 
Zeiträumen: Mittelfristig
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Zuständig: Bund, Länder, alle Arbeitgeber 
Art der X&ßn&h&e: Berücksichtigung bei
Personalentscheidungen 
Zeitrahsen: Kurzfristig

2.3 Festhalten am Abitur als zentraler Grundlage für den 

Hochschul Zugang; stärkere Beteiligung der Hochschulen - 

bei der Hochschulzulassung mit dem Ziel der Profilbil

dung und des Wettbewerbs zwischen den Hochschulen; Ver

besserung der Studierfähigkeit.

Zuständig: Bund und Länder
Art dar Ma&txahme: Hochschulrahmengesetz ,
Landeshochschulgesetza
Zeitrahmen: 1993 bis 1994

3. Verbesserung der Rahaenbedingungen des Studiums

3.1 Verbesserung der Wohnrau*situation für Studierende, 

auch angesichts der verstärkten internationalen Kon

takte und Kooperationen.

Zuständig: Länder, Träger, ggf. Band 
Art der faBnaJae: Förderprograsus 
Zeitrah*en: 1994 - 2000

3.2 Verbesserungen des BAföG: ' '

- Fortführung der Studienabschlußförderung bis 1996 11,

- Vereinheitlichung der Förderungshöchstdauer verbunden 

mit einer Anpassung an einheitliche Regelstudien

zeiten,

- zeitgerechte Überprüfung und ggf. Anpassung der

Bedarfssätze und Freibeträge. '

j Zuscdndiq: 3und, Länder 
Cirt dar labnanno: 3Af5G 
Jaitrnnraen: ,994 das 1996

10 sieae Aniwe i

11 yortfcöait der /iauixseite des Ämoes. - Jacfc Auffassung 6er Linder sinnen die Studienxeitcn bis 19% nicht 
*o «x t reduxiert »erden, 6aä bereits dam tuf die Stüdienabsaiiußfirderiiix} verxicfitet »erden kann.
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II. Fachhochschulausbau in den alten und neuen Ländern

1. Ausbau der Hochschulen schwerpunktmäßig bei den Fach

hochschulen (Unter Würdigung vorliegender Planungen für 

den Ausbau der Fachhochschulen, der voraussehbaren Ent

wicklung der Nachfrage nach Studienplätzen und der Re- 

alisierungsmöglichkeiten empfiehlt der Wissenschaftsrat 

als neue Zielzahl für den Ausbau der Hochschulen

1.250.000 Studienplätze, davon sollten umgehend minde

stens 350.000 an Fachhochschulen errichtet werden.). 

Vorrangige Verwirklichung der von den Regierungschefs 

zusätzlich zum 19. Rahmenplan beschlossenen bis zu

50.000 neuen Studienplätze an Fachhochschulen in den 

alten Ländern und der Vom Wissenschaftsrat empfohlenen

52.000 Studienplätze an Fachhochschulen in den neuen 

. Ländern. Die Umsetzung des Regierungschefbeschlusses

von 1989 hat sich bislang verzögert; er ist nunmehr 

ohne weiteren Verzug bis zum Jahr 2000 zu verwirkli

chen. Ziel ist dabei, daß an Fachhochschulen ein Anteil 

von 35 % der Studienanfänger erreicht wird.

Zuständig: Bund und Länder zu a), Länder zu a) .1;;
und b)
Art der Maßnahme:
a) Aufstockung der HBFG-Anaätze,
b) Sicherstellung der personellen und eächlicban
Ausstattung ' V ' . " \
Zeitrahmen: 1994 bis 2000

2. Ab 2000 sollte der Ausbau der Fachhochschulen auf einen 

Anteil von mindestens 40 % der Studienanfänger enge- 

strebt werden. In dieser Ausbauphase Erweiterung des 

Fächerspextrums durch Erschließung neuer 

AusDilduncsfzidar euer, in Konkurrenz zum universitären 

3ereicr und unter 'Berücksichtigung von Berufsakademien 

und Verwaltungsiäcrhocr.schuien; Überführung von dafür 

geeigneten Studiengängen aus dem Oniversitäts- ln den
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Zuständig: Bund
Art der Maßnahme: HaushaitsaufStellung 
Zeitrahmen: Kurz- und mittelfristig

2.3 Innovationskollegs für neue und mehrere Wissenschaftsbereiche 

'übergreifende Arbeitsgebiete können vor allem in den Hochschu- .• 

len der neuen Länder geeignete Ansatzpunkte sein, um den Auf

bau neuer Strukturen zu unterstützen. Unter Einbeziehung vor

handener Kapazitäten sollen zusätzliches Personal und Mittel 

durch eine befristete Anschubfinanz ietrung in Absprache mit den 

Ländern bereitgestellt werden.

Zuständig: Bund, Länder
Art der Maßnahme: Konzeptentvicklüng durch DFG 
und Bund, Beschluß in der BLK :
Zeitrahmen; Kurzfristig, Förderung jeweils sechs 
'bis acht Jahre

3. Rechtliche und administrative Rahmenbedingungen

3.1 Im internationalen Vergleich forschungsbeeintr&chtigende Wir

kungen von Regelungen wie z. B. des Gentechnikgesetzes und von 

Arbeitszeit- und -schut2vorschriften sowie der Praxis bei ih

rem Vollzug sind zu analysieren und ggf. abzubauen oder vor

ausschauend zu vermeiden, soweit sie zum Schutz anderer 

Rechtsgüter nicht zwingend erforderlich sind.

Zuständig: Bund, Länder,
Art der Maßnahme: Einsetzung einer Bund-LAnder- 
Arbei tsgruppe zur Überprüfung der 
Rechtsvorschriften und ih^es Vollzugs 
Zeitrahmen: Kurz- bis mittelfristig -

3.2 Es ist zu prüfen, ob und ggf. wie die Steuerfreiheit der

Drittel ttelforschung an Hochschulen und der staatlichen For

schungBeförderung sowie die Gemeinnützigkeit Überwiegend staat- 

. lieh finanzierter Forschungseinrichtungen zu sichern sind.

3u3iuinaic; 3und. Uncer
uer .laönanae: lesen! 3ur.i gnnr Ab3cnluö der 

laufenden Prüfung, ggf. Änderung 
I sceuerrscntlicher Vorscariftan 
j Zeitrahmen: Kurzfristig
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und der F&chressorts der Länder eine geeignete Folgeregelung 

anzustreben.

Zuständig: Bund, Länder
Art der Maßnahme: Beschluß irt der Bond-Länder- 
Xomnission (BLX), Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln 
Zeiträumen: ab 1996

1.3 Eine entsprechende Regelung ist nach.Auffassung der Fachres

sorts der Länder und des Bundes für die. Forschungsgrundaus

stattung der Hochschulen anzustreben (vgl. A. III.)-

Zuständig: Länder
Art der Maßnahme; Haushaltsaufstellung 
Seitrahnen: ab 1994

2. Innovation

2.1 Die Rahoenbedingungen für den Technologietransfer sind mit dem 

Ziel zu verbessern, den personellen Austausch wischen Hoch

schulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unter

nehmen zu erleichtern.

Zuständig: Bund, Länder, Wirtschaft,
Forschungseinrichtungen
Art dar Maßnahme: Überprüfung der geltenden Vor
schriften y • •• .•«.
Zaitrahmen: Kurzfristig?'..

2.2 Der Bund wird seine Projektförderung, die auf Schwerpunkte von 

gesamtstaatlicher Bedeutung gerichtet ist, in der Gesundheits

forschung, der Umweltforschung und der Verkehrsforschung aus- 

. bauen. Er wird die Entwicklung strategischer Technologien des 

21. Jahrhunderts verstärken. Dadurch sind grundlegende Inno- 

• vationen in der Biotechnologie, der Informationstechnik, den 

physikalischen Tecnnoicaien, bei den neuen Werkstoffen, der 

Irrer ci et ecnr.ik •md in mcraren Bereichen zu erwarten, die 

:ucu3i.cn Ressourcen m c  izvei; jcr.cr.an. Bar 3und wird dabei

seine lusammenarceit mit den ländern weiterführen.
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Fachhocfaschulbereich (In der Diskussion sind Gebiete 

aus der Rechtswissenschaft, Sprachen in Kombination mit 

Landeskunde und Wirtschaft, angewandte Naturwissen

schaften sowie die Ausbildung einiger Lehrergruppen.)» 

In Zuge dieses weiteren Ausbaus sind auch.Umwidmungen 

Von Gebäuden, Stellen und Mitteln aus dem Universitäts

bereich in die Fachhochschulen in Betracht zu ziehen. 

Bis 2000 Erprobung neuer Ausbildungsfelder im Rahmen 

von Modellversuchen. „ ,

Zuständig: Länder, Bund (im Rahmen von BLX- •• 
Modellversuchen)
Art der Maßnahme: BLK-Hodellversuchsschwerponkt 
im Rahmen des Förderbereichs Modellversuche im 
Hochschulbereich; im übrigen Entwicklung neuer 
Studiengänge im Rahmen des Fachhochschulausbaus 
Zeitrahmen; Kurz- und mittelfristig

3. Verbesserung der Rahmenbedingungen

3.1 Prüfung weiterer dienst- und besoldungsrechtlicher 

Verbesserungen für Professoren an Fachhochschulen.

Zuständig: Bund, Länder
Art dar Maßnahme: Bundesbesoldungsgesetz ,
Landesbesoldungsgesetze
Zeitrahmen: Mittelfristig

3.2 Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen Fach-

hochschule und Universität; Promotionsmöglichkeit an 

Universitäten für besonders befähigte Fachhochschulab- 

solventen, und zwar ohne zusätzlichen universitären Ab

schluß. -

Zuständig: Länder, Hochschulen /
Art der Maßnahme: Landeshochschulgesetze,
Promorionsordnungen
Zeiträumen: 1993 bis 1994

3.3 Verbesserung der Perspektiven der beruflichen Ent

wicklung von Fachhochschulabsolventen im öffentlichen
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D ie n s t  u n t e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d es  L e i s t u n g s p r in z ip s  und  

v o n  K o s t e n n e u t r a l i t & t .

Zuständig: Bund, Länder
Art der Haßnojnme: Vorlage eines Berichts des 
Bundesministers des Innern gemäß 
KabinettsbeSchluß vom 740*1992, Überprüfung des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes des 
Bundesbesoldungsgesetzes und der Länderbeamten- 
gesetze sowie der Landeshoch3Chulgasetze 
leitrahmen; Kurz- bis mittelfristig

III. Qualitativer Ausbau und verbesserte Nutzung der Universitä

ten in den alten Ländern

Konsolidierung und strukturelle Arrondierung in Anleh

nung an die durch die Zielzahl von 1977 gegebene Grö

ßenordnung; in diesem Rahmen sind auch quantitative 

Veränderungen möglich.

- Bei Fortschreibung der Zielzahl von 1977 Sicherung der 

angestrebten qualitativen und regionalen Aufgabenver

teilung zwischen Universitäten und Fachhochschulen.

- Durchführung von Sanierungen, Modernisierungen an vor

handenen Gebäuden und Krsatzinvestitionen. Verbesserung 

der Grundausstattung für Lehre und Forschung? Ergänzung 

und Modernisierung der apparativen Ausstattung.

- Behebung personeller Engpässe%zur Vermeidung von 

Zulassungsbeschränkungen in Fächern, in denen die Zahl 

der Bewerber die der vorhandenen Studienplätze über

steigt, der absehbaren Arbeitsmarktentwicklung ent

spricht und dieser Bedarf nicht durch den entsprechen

den Ausbau der Fachhochschulen befriedigt werden Kann. 

JKffaktivere Nutzung der vorhandenen räumlichen Kapazi

täten*

- Ausweitung der Mutzungsmöglichkeiten der Bibliotheken 

' und anderer Infrastruktursinrichtungen, insbesondere

Verlängerung cer Öffnungszeiten.

- 3reitbanävernetzung im Hochschulbereich und Nutzung des 

Netzes zu forschungsgerechten Gebühren.



25 -

►*<?* v̂ atßuaöa«n Im Bäreich dar FmrschirogspoLitiJt. t-~

Ergebnisse der Forschung und deren Umsetzung sind für den 

Standort Deutschland, die Verbesserung der Lebensverhältnisse, 

die langfristige Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähig- ‘ 

keit und die Erhaltung der Umwelt von entscheidender Bedeutung.

Das deutsche Forschungssystem hat sich in seiner Grundstruktur 

bewährt. Es bedarf gemeinsamer Anstrengung, um Hoch

schulforschung, außeruniversitäre Forschung und die Forschung 

in der Industrie auf die Anforderungen der Zukunft auszurich

ten. Dies erfordert forschungsfreundliche Rahoenbedingungen.

Der Bund, die Länder und die Wirtschaft müssen bei der Auftei^ 

lung ihrer finanziellen Ressourcen den Förschungsausgaben den 

ihrer Bedeutung für den Standort Deutschland entsprechenden 

Stellenwert einräumen.

Bund und Länder werden ihre forschungspolitische Zusammenarbeit 

intensivieren.

I. Rahaenbedingungen 

1. Finanzielle Rahmenbedingungen

l.i Die Forschungshaushalte des Bundes und der Länder benötigen 

einen Zuwachs, der nach forschungspolitischen Entscheidungen 

Über Prioritäten im Rahmen der folgenden Maßnahmen einzusetzen 

ist. Der Aufbau in den neuen Ländern ist dabei besonders zu 

berücksichtigen 17.

Zuständig: Bund, Länder
Art dar Haänahne: Haushaltsaufst^l lang
Saitrahaen; jährlich

1.2 Für den 5 x 5 3-Beschluß der Regierungschefs vom 21.12.1989 

betreffend die Deutscr.e Forscr.ungsgemeinschaft (DFG) und die 

Max-Plancx-Gesellschaft (XPG) ist nacn Auffassung des Bundes

17 für die Ibfi&iäKfl I. 1.2 ad III. 1. find gesonderte Kosten «ageviesen.
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Zuständig: Länder, Wirtschaft 
Art der Maßnahme: BLX-Empfehlangen 2U 
alternativen Ausbildungsaöglichkeiten für 
Hochschulberechtigte, XMX-Vereinbarung 
Zeitrahmen: ab 1994 nnc* mittelfristig

9. Prüfung der Erweiterung des Angebots an Ausbildungsg&n- 

gen, die mit dem Tertiären Bereich verbunden sind; Er

probung integrierter Modelle, die Berufsbildung mit der 

Fachhochschulausbildung verbinden.

Zuständig: Länder, Hochschulen, Wirtschaft 
Art der Maßnahme: BLX-Empfehlungen zu 
alternativen Ausbildungsmöglichkeiten für 
Hochschulberechtigte, neue Angebote 
Zeitrahmen: Xurz- bis mittelfristig

10. Verbesserte KntvicXlungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

für beruflich Qualifizierte im Beschäftigungssystea un

ter Berücksichtigung des Leistungsprinzips.

Zuständig: Wirtschaft/ öffentlicher .Dienst 
Art der Maß nähme: Personal entvicklungspl an ung, 
Tarif Vereinbarungen, .Laufbahnregelungen 
Zeitrahmen: Kurz- bis mittelfristig ;
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Zuständig: Bund und Länder zu a), Länder zu a) 
und b), Bund und Länder zu c)
Art der Maßnahme:
a) Aufstockung der HBFG-Mittel 12,
b) Sicherstellung dar personellen und sächlichen 
Ausstattung,
c) Verhandlungen «dt dar TELECOM . 
reitrahmen: 1994 bis 2000

IV• Ausbau der Hochschulen in den neuen Ländern

Der Aufbau des Hochschulwesens in den neuen Ländern muß zü

gig fortgesetzt werden.

1. Priorität für die Sanierung und den Ausbau der Hoch

schulen in den neuen Ländern durch Gewährleistung eines 

angemessenen Finanzierungskorridors für eine Übergangs

zeit im Rahmen des HBFG-Verfahrens: •

- Beseitigung von Funktionsmängeln; Heubaumaßnah

men,

- Schaffung bzw. Modernisierung der technischen 

Ausstattung.

Zuständig: Bund und Länder zu a) und Länder zu b) 
Art der Maßnahme: ..
a) Aufstockung der HBFG-Mittel,‘: "
b) Sicherstellung insbesondere der sächlichen
Ausstattung / ; •<; / '
Zeitrahmen: 1994 bis 2000/

2 . Nach Auffassung des Bundes:

2.1 In te g r a t io n  des d e r z e i t  aus dem W is s e n s c h a f t le r - I n te -  
-grations-Programm (WIP) f in a n z ie r te n  Akade m leP ersona ls  

in  Forschung und Lahre der H ochschulen.

12 Der öuiw vtinsait eü* inaeDUDQ cer äwatsiisrerie rür S a u v o n u b e n  \ \  3 Zr. 2 HBFG) yoq cferxeit 0,5 Rio. IM 
atf 2 bis 3 Rio. H.
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Xuständig: Heue Länder
Art der Haßnalme: Schal fang einer Aasreichenden 
fahl von Beschaftigungspositionen; Baushalt&auf- 
Stellung
Zeitrahmezi: 1993 hzv. 1**7 ff*

2.2 Integration der Geisteswissenschaftlichen Xentren, so- 

weit Möglich, in die Hochschulen der neuen Länder.

Zuständig: Neue Länder -
Art der Maßnahme: Prüfung* ia Wissenschaftsrat 
XBitrahmen: 1995

2.1 und 2.2 sind aus Sicht der neuen Länder hier nicht zu 

behandeln.

V. Heitere Maßnahmen 2ur Verbesserung der Leistungsfähigkeit 

der Hochschulen

1. Erhöhter Wettbewerb durch Leistungsvergleich in der 

Lehre

- Entwicklung von Kennzahlen und anderen 

Parametern zur Messung der Lehrleistung?

- regelmäßige Berichte der Hochschulen;
's  ■

systematische Evaluation ,Von Studiengängen, 

Studienfächern und Studienüetrieb, intern 

und extern?

studentische Veranstaltungskritik.

Zuständig: Bund, Länder, Hochschulen
Art der Maßnahme: Hochschulrahmengesetz ( f 12 \"
Abs. 3 (neu)) 131 rechtliche Regelungen der.
Länder, Hissenschaftsratsempfehlung, fv'-“
Verwaltungsvollzug
Zeiträumen: kurzfristig

4,

*

13 siebe Anlage 1



Prioritäten überprüft und neu gesetzt werden• Bund und Länder 

werden sich bemühen, Tür die Lehr- und Forschungskapazitäten 

ein Höchstmaß an Effizienz der Mittelvervendung zu erreichen 

und ggf- durch Ressourcenverlager :>gen finanzielle Bandlungs

spielräume zu schaffen.

Der Bund wird prüfen, ob er unter Berücksichtigung der zuneh

mend schlechter gewordenen wirtschaftlichen Lage und der von 

ihm übernommenen Lasten zur Finanzierung der deutschen Ein

heit, der daraus r e s u l t ie r e n d e n  erheblichen Einschränkung sei^_ 

ner finanziellen Leistungsfähigkeit sowie unter Beachtung se^j 

ner verfassungsrechtlichen Finanzierungskompetenzen zusätzli

che Ressourcen für gemeinsam finanzierte Maßnahmen in den oben 

genannten Bereichen bereitstellen kann. Er wird sich nur nach 

Maßgabe seiner Haushaltskraft an zusätzlichen finanziellen La

sten beteiligen können.

V -
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berechtigung (2. B.: Heister, Techniker und Personen 

mit vergleichbaren Fortbildungsabschlüssen).

Zuständig: Länder, ggf- Bund
Art dar Maßnahma: Verabschiedung und Durchführung

3. Intensivierung der Begabtenförderung in der beruflichen 

Bildung.

4, Unterstützung beim Auf- und Ausbau pluraler Barktori- 

«tntierter beruflicher Weiterbildungsstruicturen (vor al

len in den neuen Ländern) durch Verbesserung der 

Weiterbildungsberatung, durch Modelle der Qualitätssi

cherung beruflicher Weiterbildungsangebote und durch 

Verbesserung der Transparenz der Angebote auf dem Wei- 

terbiidungsmarkt in Abstimmung »it den Maßnahmen zur 

Verbesserung der berufsbezogenen wissenschaftlichen 

Weiterbildung (vgl. A. I. 1.7).

5. Entwicklung des Weiterbildungsangebots für Frauen zur

Wiedereingliederung in das Berufsleben, insbesondere in (

raAaengasetz 1 , Landeshochschulgesetze 
Zeitrahmen: Kurzfristig

Zuständig: Wirtschaft, Länder, Bund 
Art der Maßnahme: Förderprogramme 
Zeitrahmen: Kurz- bis mittelfristig

Zuständig: Wirtschaft, Bund, Bundesanstalt für

jder. neuen Ländern. *

Zuständig: WeiterbiIdungsträger, Bundesanstalt
für Arbeit. Länder

: Art der laßnanae: Entwicklung und Bereitstellung 
; geeigneter Angebote 
S Zeiträumen: Kurzfristig

15 siebe Anlage 1



-  19 -

2. Kittel Zuweisung unter Einbeziehung von Leistungskompo

nenten für Lehre (vgl. I. 2.1.1) und Forschung.

Zuständig: Länder, Hochschulen 
Art der Maßnahme: Entscheidung im 
Haushaltsvollzug 
Zaitrahmen: beginnend 1994

3. Mehr Autonomie und Eigenverantwortung

Verlagerung von Entscheidungskompetenzen vom Staat 

auf die Hochschulen (Deregulierung? Funktional- 

reform); Stärkung der Hochschul 1 eitung und 

Verbesserung des Hochschulmanagements; Entwicklung 

von Modellen.

Stärkung der Leitung der Fachbereiche / Fakultäten 

und der Stellung der Dekane im Hinblick auf die Or

ganisation des Studiums, den Einsatz der Hoch- * 

Schullehrer in der Lehre (insbesondere Erfüllung 

der Lehrdeputate) und die Verteilung zusätzlicher 

Kittel.

Mehr Selbständigkeit und Flexibilität der Hochschu

len in der Kittel Verwendung; Prüfung der Einführung 

von "Globalhaushalten".

Zuständig: Bund, Länder
Art der Maßnahme: Hochschulrahmengesetz 14,
Landeshochschulgesetze
Zeitrahmen: Kurz- und mittelfristig r .?

—  -. - ■ ........ - -1. -
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Der derzeitige Rückgang der Zahl de-* Ausbildungsanfänger im 

dualen System - mit* allerdings erheblichen Unterschieden zwi

schen den alten und neuen Ländern im Bereich der Ausbildungs

platznachfrage und des Ausbildungsplatzangebots - ist im we

sentlichen deaographisch und durch,ein verändertes Bil-: 

dungsverhalten bedingt und Kann aus den entsprechenden Jahr

gangsgruppen allein nicht ausgeglichen werden.

Das Beschäftigungssystem ist insoweit gefordert, sich auf ge

ringere Jahrgangsstärken einzustellen, das Ausbildungsangebot 

stärker am Bedarf der Wirtschaft zu orientieren und die noch 

vorhandenen Ausbildungsreserven durch Differenzierung der 

Berufsbildung auszuschöpfen.

Die Attraktivität des Systems der beruflichen Aus- und Wei

terbildung ist vor allem hinsichtlich erreichbarer Besch&fti- 

gungspositionen, Durchlässigkeit zu anderen Ausbildungswegen 

und Aufstiegsmöglichkeiten auch als Alternative zua.Hoch

schulstudium zu erhöhen. Hier sind Bund, Länder, Kommunen, Ar

beitgeber und■Gewerkschaften gefordert. Hach Auffassung der 

Finanzseite der Länder sind die hier dargestellten Maßnahmen 

in Abhängigkeit von der jeweils konkreten Situation in den 

Ländern auf ihre Notwendigkeit sowie insgesamt nach Berechnung 

der Kosten auf ihre Realisierbarkeit unter der Voraussetzung 

von Umschichtungen innerhalb des Schulbereichs der Länder zu 

prüfen. — *
r •'

Die hierfür wesentlichen Maßnahmen sind:

1. stärkere Differenzierung der Berufsbildung

1.1 Weiterentwicklung der schulischen und berufsbildenden 

Angebote für Leistungsschwachere' und Erprobung geeigne

:ar Tördsrxcnzspcs.
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Zuständig: Länder (Lei <5er Senkung des Anteils 
von Schulabgängern ohne Schulabschluß und der 
eignungagerechten Unterstützung von leistungs
schwacheren Jugendlichen in schulischen Teil der 
Berufsbildung)? Bund, Bundesanstalt für Arbeit 
und Sozialpartner (bei der Weiterentwicklung der 
eignungsgerechten Förderung in der 
Berufsausbildung)
Art der Maßnahmen: BLK-Eapfahlung 2ur 
Differenzierung in der Berufsbildung und zu 
alternativen Ausbildungsmöglichkeiten für 
Hochschulberechtigte, Schaffung eignungsgerechter 
Angebote
Zeitrahmen: ab 1994 und mittelfristig

1.2 Weiterentwicklung der berufsbildenden Zusatzangebote

für Leistungsstarkere, einschließlich eignungsgerechter 

Differenzierung und entsprechender Maßnahmen im schuli

schen Teil der Berufsbildung.

Zuständig: Länder, Wirtschaft, Bund 
Art dar Maßnahme: BLX-Bapfehlung zur Differenzie
rung in der Berufsbildung und zu Alternativen zum 
Hochschulstudium, Schaffung attraktiver und 
zusätzlicher Maßnahmen sowie Weiterentwicklung 
eines differenzierten Unterrichtsangebots ^ 
Zeitrahmen: Kurz- und mittelfristig .

1.3 Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten zur 

Erhöhung der Qualität und Attraktivität der Berufsaus

bildung kleinerer und mittlerer Betriebe.

Zuständig: Bund, Wirtschaft, ggf* auch Länder 
Art der Maßnahme; Finanziell« Förderung des Aus- 
and Aufbau« und der Modernisierung (vor al3.au 
neue Länder)
Zeitrahmen: Kittel- bis langfristig

2. Herstellung der Gleichwertigkeit von- allgemeiner und 

"beruflicher Bildung u. a. durch

- XKK-Vereinbarungen zur Gleichstellung von Abschlüssen

iar beruflichen .Aus- mci Weiterbildung mit 

Berechtigungen »urrrunc '*on .Abschlüssen nas 

allgemeinbildenden ic.nuiwesens.

- Regelung des Hochscnulzugangs für beruflich beson

ders Qualifizierte ohne formale HochschulZugangs-


